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Zu einem anderen Resultat über Liuvas Anfang ge­
langt F. Fita, Boletino XXI, p. 8 sq. Aus den Angaben des 
Johannes Biclariensis und der damit übereinstimmenden 
des Isidor, dass Liuva die Regierung im 2. Jahre des 
Kaisers Justinus angetreten habe, schliesst Fita, dass Liuva 
frühestens am 14. Nov. 597, dem ersten Tage des 2. Jahres des 
Kaisers, die Regierung angetreten haben könne. Wir fanden 
dagegen, dass der Regierungsantritt noch vor dem 14. Nov. 
erfolgt sein müsse. Johannes Biclariensis rechnete nach 
Jahren vom 1. Januar an und zählte das ganze Kalender­
jahr als ein bestimmtes Jahr eines Kaisers und eines 
Westgothenkönigs, deren Regierungsanfänge innerhalb des 
Kalenderjahres lagen. Dieselbe Zählung befolgt Isidor, 
der die am 1. Januar beginnende Aera mit bestimmten 
Kaiser- und Königsjahren identificiert, unbekümmert darum, 
ob diese sich zum grösseren oder nur zum geringeren Theil 
mit der Aera deckten. Beide Schriftsteller rechnen das 
ganze Jahr 567 als 2. Jahr Justins und als erstes Liuvas, 
trotzdem die Epochen beider erst gegen Ende des Jahres 
liegen. S. auch Mommsen, Chronica minora II, p. 208 sq. 
244 sqq. Es dürfte also, wenn auch beide Quellen den 
Regierungsantritt Liuvas zum 2. Jahre Justins setzen, 
daraus kaum zu schliessen sein, dass er erst nach dem 
13. Nov. 567 erfolgt sei.

Sollte aber dennoch, was ich nicht für gänzlich aus­
geschlossen halte, Fita mit seiner Anschauung Recht haben, 
so kann diese mit unserer Berechnung in Einklang gebracht 
werden. Es könnte etwa der 13. Nov. 566, der Todestag 
Justinians zugleich als Anfangstag der Regierung Justins 
angesehen sein. Dann würde der 13. Nov. 567, nach Fitas 
Anschauung der früheste Termin für Liuvas Antritt, nach 
unserer Rechnung der späteste Termin, eben der Tag sein, 
an dem er zur Regierung gelangte. Oder man könnte an­
nehmen, dass das Interregnum zwischen Athanagilds Tode 
und Liuvas Antritt nicht genau 5 Monate, sondern einige 
Tage länger gedauert habe, etwa unter Anlehnung an 
Mommsens Conjectur in der Angabe des Katalogs: ‘vacante 
regno m. V et d. XIII’, wo die Hss. für d. (= dies) alibi 
bieten. Dann würde sich nach dem Katalog der 26. Nov. 
567 als spätester Termin für Liuvas Antritt ergeben, so 
dass dieser in die Zeit vom 14.— 26. November zu setzen 
wäre.

In jedem Falle ergiebt sich als wahrscheinlich, dass 
Liuva im November zur Regierung kam.


